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1 Ausgangssituation

1.1 Planungswille der Gemeinde Mengkofen

Die Gemeinde Mengkofen beabsichtigt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplan zur Ausweisung eines Gewerbegebiets im nördlichen Anschluss an das
bereits bestehende Gewerbegebiet "GE Kläranlage" der Gemeinde Mengkofen. Mit
dieser städtebaulichen Planung sollen die bauplanerischen Voraussetzungen für die
Errichtung und den Betrieb eines Lagerplatzes und einer Aufbereitungsanlage für RC-
Material auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1890, 1891 und 1892 der Gemarkung Hofdorf und
damit für die Erweiterungsabsichten des südlich angrenzenden Betriebes geschaffen
werden.

1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Das Plangebiet schließt direkt an das Gewerbegebiet "GE Kläranlage" nördlich von
Mengkofen an. Richtung Osten bzw. Süden schließen weitere Gewerbeflächen an,
welche großteils bereits bebaut sind. Innerhalb des Gewerbegebiets befinden sich
weiterhin mehrere Betriebsleiterwohnungen. Die Flächen Richtung Norden und Westen
werden landwirtschaftlich genutzt. Im Westen ist in Esterthal eine Hofstelle zu finden,
welche zum Planungsgrundstück eine Entfernung von mindestens 250 m aufweist.
Weitere Wohnnutzungen sind südwestlich des Vorhabens in ca. 280 m Entfernung an der
Straße "Am Berg" zu finden (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs /13/
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1.3 Bauplanungsrechtliche Situation

Für die von der Planung betroffenen Grundstücke ist die Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans vorgesehen. Die umliegenden gewerblich genutzten
Flächen liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans "GE Kläranlage"
der Gemeinde Mengkofen sowie den dazugehörigen Deckblättern und Erweiterungen
/7, 8, 9, 10/. Alle diese weisen Gewerbegebiete aus.

Für die nächstgelegene Wohnbebauung südwestlich des Vorhabens besteht der
rechtskräftige Bebauungsplan "Am Berg" der Gemeinde Mengkofen /6/. Darin wird die
Art der Nutzung als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgelegt (vgl.
Abbildung 2).

Abbildung 2: Bebauungsplan "Am Berg" der Gemeinde Mengkofen /6/



Projekt: MGK-6669-01 / 6669-01_E01_Entwurf vom 15.09.2023 Seite 5 von 34

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

Der aktuelle Flächennutzungsplan /11/ der Gemeinde Mengkofen zeigt den Geltungs-
bereich teilweise als Gewerbefläche, teilweise als unbeplanten Außenbereich. Die
umliegenden Flächen werden entsprechend der Ausweisung in den Bebauungsplänen
als Gewerbeflächen dargestellt. Die bestehenden Wohnnutzungen im Südwesten der
Planung werden als allgemeines Wohngebiet gekennzeichnet (vgl. Abbildung 3). Für das
derzeit im Flächennutzungsplan ebenfalls als Wohnbaufläche dargestellte Grundstück
zwischen bestehendem Wohngebiet und Gewerbegebiet besteht nach Auskunft der
Gemeinde Mengkofen /15/ derzeit keine konkrete Planungsabsicht für eine mögliche
Bebauung, sodass in Abstimmung mit der Gemeinde keine Immissionsorte auf dieser
Fläche berücksichtigt werden sollen.

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mengkofen /11/
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2 Aufgabenstellung

Ziel des Gutachtens ist es, die durch den im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans der Gemeinde Mengkofen geplanten Betrieb an den maßgeblichen
Immissionsorten in der schutzbedürftigen Nachbarschaft zu erwartenden anlagenbezo-
genen Lärmbelastungen zu prognostizieren.

Über einen Vergleich der Beurteilungspegel mit den anzustrebenden Orientierungs-
werten der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau respektive den Immissionsrichtwerten
der TA Lärm soll die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit dem Anspruch der
Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche
überprüft werden.

Die für eine Einhaltung der Schallschutzziele gegebenenfalls notwendigen technischen,
baulichen, organisatorischen und planerischen Schallschutzmaßnahmen bzw. Auflagen
werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber entwickelt und als Vorschläge zur
textlichen und/oder planlichen Festsetzung im Bebauungsplan bzw. zur Aufnahme in die
Genehmigung formuliert.
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3 Anlagen- und Betriebsbeschreibung

3.1 Verwendete Unterlagen und Informationen

Als Basis für die immissionsschutztechnische Begutachtung des im Geltungsbereich
geplanten Betriebs dient insbesondere der erhaltene Lageplan mit Kennzeichnung der
Aufstellorte der Maschinen und der Lagerflächen /16/ sowie die erhaltenen Angaben
des Betreibers zu den Betriebsaufläufen /17/.

3.2 Betriebscharakteristik

 Betriebszeiten

o Anlage allgemein: Montag – Freitag, 7:00 – 18:00 Uhr

o 30 Arbeitstage pro Jahr

o Brecher max. 7 Stunden pro Tag an 8 – 10 Tagen pro Jahr

o Siebanlage max. 3 Stunden pro Tag, 2-mal pro Monat in max. 8 Monaten pro Jahr

o Radladerbetrieb max. 7 Stunden pro Tag (Lager- und Verladearbeiten ca. 3 Stunden
auf östlichen Lagerflächen und ca. 1 Stunde auf westlichen Lagerflächen; Beschi-
ckung der Siebanlage ca. 3 Stunden)

o Baggerbetrieb max. 7 Stunden pro Tag (Lager- und Verladearbeiten; Beschickung
des Brechers)

o Haldenband max. 7 Stunden pro Tag (wird nur beim Betrieb des Brechers genutzt)

 Fuhrpark, eingesetzte Maschinen

o Raupenmobiler Prallbrecher: Nordtrack I908S, Durchsatzleistung max. 200 t/h (oder
vergleichbarer Typ)

o Siebanlage McCloskey R70, Durchsatzleistung max. 250 t/h (oder vergleichbarer
Typ)

o Radlader Komatsu WA100M, Schaufelinhalt 1,05 – 1,8 m³ (oder vergleichbarer Typ)

o Hydraulikbagger Komatsu PC228, Schaufelinhalt 1,49 m³ (oder vergleichbarer Typ)

o Lkw:

o Anlieferung mit maximal 20 Lkw pro Tag

o Auslieferung mit maximal 20 Lkw pro Tag

o Lkw-Zuladung: ca. 15 Lkw pro Tag mit 17 t, 5 Lkw pro Tag mit 5 t

o Haldenband
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 Umschlagsmengen

o Oberboden 200 t/a

o RC-Material 8.000 t/a

o Asphalt 250 t/a

o Holz 100 t/a

Die Lkw erreichen das Betriebsgelände über die Zufahrt im Süden. Der angelieferte
Bauschutt wird im Osten bis zur Aufbereitung zwischengelagert. Von dort wird das
Material mit einem Radlader/Bagger zum Brecher gefahren. Nach dem Brechen wird
das Material mit einem Haldenband auf die Lagerboxen verteilt. Material, welches nicht
gebrochen wird, oder gebrochenes Material, welches weiter klassiert werden soll, wird in
der Siebanlage klassiert und auf Lagerboxen aufgeteilt. Die Aufgabe in die
Aufbereitungsanlagen kann mittels Radlader oder Bagger geschehen. Es findet kein
Parallelbetrieb von Brecher und Siebanlage statt. Die Verladung der Lkw aus den
Lagerboxen erfolgt mit dem Radlader. Teilweise wird Material auch ohne Aufbereitung
zwischengelagert. Die westliche Lagerfläche wird zum Lagern von Baumaterial und
Beton-Legosteinen verwendet. Die bestehende und die geplanten Hallen auf dem
Gelände sollen als Lager- und Unterstellhallen genutzt werden.

Abbildung 4: Lageplan mit Darstellung der Betriebsflächen /16/

Zufahrt

Lagerflächen

Inputlager
Bauschutt

BrechanlageSiebanlage

http://www.google.de/imgres?q=nordpfeil&sa=X&biw=1004&bih=735&tbm=isch&tbnid=TJEe8TapxtSjHM:&imgrefurl=http://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Nordpfeil.png&docid=xmYXeLRkVKww1M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Nordpfeil.png&w=226&h=348&ei=bhjcUd2fBs_LsgaglYHoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=216&dur=782&hovh=278&hovw=180&tx=80.4000015258789&ty=108&page=1&tbnh=158&tbnw=102&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:89
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4 Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Lärmschutz in der Bauleitplanung

Für städtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zur DIN 18005 /5/ schalltechnische
Orientierungswerte, deren Einhaltung im Bereich schutzbedürftiger Nutzungen als
"sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau"
aufzufassen sind. Diese Orientierungswerte (OW) sollen nach geltendem und praktizier-
tem Bauplanungsrecht an den maßgeblichen Immissionsorten im Freien eingehalten
oder besser unterschritten werden, um schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm
vorzubeugen und die mit der Eigenart des Baugebiets verbundene Erwartung auf
angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen:

Orientierungswerte OW der DIN 18005 [dB(A)]
Gewerbelärm WA MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 60 65
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 40 45 50

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
MD: ................. Dorfgebiet
GE: .................. Gewerbegebiet

4.2 Die Bedeutung der TA Lärm in der Bauleitplanung

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung ein zweckmäßiges
Äquivalent zu den in der Regel gleichlautenden Immissionsrichtwerten der Sechsten All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) /3/ dar.

Die TA Lärm gilt für genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen, die dem zweiten Teil des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen
(mit den unter Nr. 1 aufgeführten Ausnahmen), und wird üblicherweise als normkonkreti-
sierende Verwaltungsvorschrift zur Beurteilung von Geräuschen gewerblicher Anlagen in
Genehmigungsverfahren und bei Beschwerdefällen herangezogen. Demzufolge wer-
den die Berechnungsverfahren und Beurteilungskriterien der TA Lärm regelmäßig und
sinnvollerweise bereits im Rahmen der Bauleitplanung für die Beurteilung von Anlagen-
geräuschen angewandt, um bereits im Vorfeld die lärmimmissionsschutzrechtliche
Konfliktfreiheit abzusichern.

Nach den Regelungen der TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Geräusche dann sichergestellt, wenn alle Anlagen, die in den Anwendungsbe-
reich der TA Lärm fallen, im Einwirkungsbereich schutzbedürftiger Nutzungen in der Sum-
menwirkung Beurteilungspegel bewirken, die an den maßgeblichen Immissionsorten im
Freien die in Nr. 6.1 der TA Lärm genannten Immissionsrichtwerte einhalten oder unter-
schreiten.
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Die Beurteilungszeiten sind identisch mit denen der DIN 18005, allerdings greift die
TA Lärm zur Bewertung nächtlicher Geräuschimmissionen die ungünstigste volle Stunde
aus der gesamten Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr heraus. Die Immissionsrichtwerte
gelten auch dann als verletzt, wenn einzelne kurzzeitige Pegelmaxima die nicht reduzier-
ten Immissionsrichtwerte tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als
20 dB(A) übertreffen (Spitzenpegelkriterium).

Schallschutzanforderungen nach TA Lärm
Immissionsrichtwerte [dB(A)] WA MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 60 65
Ungünstigste volle Nachtstunde 40 45 50
Zulässige Spitzenpegel [dB(A)] WA MDI GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 85 90 95
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 60 65 70

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
MD: ................. Dorfgebiet
GE: .................. Gewerbegebiet

Für Immissionsorte mit der Einstufung eines allgemeinen Wohngebiets oder höher ist ge-
mäß Nr. 6.5 der TA Lärm ein Pegelzuschlag KR = 6 dB für Geräusche zu vergeben, die
während Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit auftreten. Diese sogenannten Ruhe-
zeiten gestalten sich folgendermaßen:

Ruhezeiten nach TA Lärm
An Werktagen 6:00 bis 7:00 Uhr -- 20:00 bis 22:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen 6:00 bis 9:00 Uhr 13:00 bis 15:00 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr
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4.3 Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung

An den Immissionsorten ist auf tatsächliche oder rechtlich zulässige anlagenbedingte
Geräuschvorbelastungen Lvor durch die bereits bestehenden gewerblichen Nutzungen
im Umfeld Rücksicht zu nehmen, d. h., der geplante Betrieb darf die in Kapitel 4.2 auf-
geführten Immissionsrichtwerte nicht alleine ausschöpfen. Das Maß der notwendigen
Richtwertunterschreitung durch die Zusatzbelastung Lzus richtet sich nach der Höhe der
jeweiligen Vorbelastungspegel, die in der Regel qualifiziert zu ermitteln sind.

Gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA Lärm kann diese explizite Ermittlung der Vorbelastung
entfallen, wenn der Nachweis geführt wird, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer
Inbetriebnahme nicht relevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA Lärm zu einer Über-
schreitung der o.g. Immissionsrichtwerte beitragen wird. Dies trifft nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 der
TA Lärm üblicherweise dann zu, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende
Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten um min-
destens 6 dB(A) unterschreitet.

Aufgrund der bereits vorhanden Geräuschvorbelastung an den maßgeblichen Immis-
sionsorten durch die im Umfeld bestehenden gewerblichen Nutzungen müssen daher die
Geräuschbeiträge der zu begutachtenden Anlage nach den Vorgaben des Landrats-
amtes Dingolfing-Landau /14/ die nach Nr. 6.1 der TA Lärm geltenden Immissionsricht-
werte hier um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

Schallschutzanforderungen an das Vorhaben
Immissionsrichtwerte [dB(A)] WA MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 49 54 59
Ungünstigste volle Nachtstunde 34 39 44
Zulässige Spitzenpegel [dB(A)] WA MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 85 90 95
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 60 65 70

WA: ................. allgemeines Wohngebiet
MD: ................. Dorfgebiet
GE: .................. Gewerbegebiet
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4.4 Maßgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

Maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm liegen entweder:

o "bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Ge-
räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes nach DIN 4109..."

oder

o "bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen
Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau-
und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen."

Als schutzbedürftig benennt die DIN 4109-1 /4/ insbesondere Aufenthaltsräume wie
Wohnräume einschließlich Wohndielen, Schlafräume, Unterrichtsräume und Büroräume.
Als nicht schutzbedürftig werden üblicherweise Küchen, Bäder, Abstellräume und
Treppenhäuser angesehen, weil diese Räume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von
Menschen vorgesehen sind.

Unter den vorliegenden Bedingungen sind als maßgebliche Immissionsorte IO die
folgenden schutzbedürftigen Nutzungen zu nennen (vgl. Abbildung 5):

IO 1 (WA): ............. Wohnhaus "Am Berg 14", Grundstück Fl. Nr. 1904, hI ~ 5,0 m1

IO 2 (GE): .............. Wohnnutzung "Esterthaler Straße 23", Grundstück Fl. Nr. 629/2,
hI ~ 5,0 m

Abbildung 5: Lageplan mit Darstellung der maßgeblichen Immissionsorte (IO)

1 Die Höhe der Immissionsorte (hI) wird konservativ abgeschätzt.
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Die Zuordnung des Immissionsortes IO 1 zu einem Gebiet nach Nr. 6.1 der TA Lärm und
damit auch seines Anspruchs auf Schutz vor unzulässigen bzw. schädlichen Lärm-
immissionen (schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche) wird – wie in Nr. 6.6 der
TA Lärm gefordert – entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan "Am Berg" (vgl.
Kapitel 1.3) als allgemeines Wohngebiet (WA) vorgenommen. Für den Immissionsort IO 2
erfolgt die Einstufung der Schutzbedürftigkeit entsprechend den Festsetzungen des
Bebauungsplans "GE Kläranlage" als Gewerbegebiet (GE).
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5 Emissionsprognose

5.1 Vorbemerkung

Gemäß Betreiberangaben /17/ finden der Betrieb des Brechers sowie aller weiteren
Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände nicht an denselben Tagen statt. Demzufolge
werden im Rahmen der Lärmprognose diese unterschiedlichen Betriebszustände separat
betrachtet. Auf Grundlage der Betriebsbeschreibung werden dabei die folgenden
beiden Varianten geprüft:

o Variante 1: Betrieb Brecher

o Variante 2: Betrieb Siebanlage und regulärer Lagerbetrieb

5.2 Schallquellenübersicht

Für die Betriebszustände der beiden genannten Varianten lassen sich aus der Betriebs-
charakteristik in Kapitel 3 jeweils die folgenden relevanten Schallquellen für das Progno-
semodell ableiten, deren Positionen Abbildung 6 und Abbildung 7 zu entnehmen sind:

Relevante Schallquellen während des "Brecherbetriebs" – Variante 1
Kürzel Beschreibung Quelle hE

B Betrieb Brecher FQ 2,5
BB Betrieb Haldenband, Betrieb Bagger FQ 1,0

Relevante Schallquellen während des "Siebanlagen-/Lagerbetriebs" – Variante 2
Kürzel Beschreibung Quelle hE

S Betrieb Siebanlage FQ 2,5
L1 Lagerfläche 1 – Betrieb Radlader, Fahrverkehr Lkw FQ 1,0
L2 Lagerfläche 2 – Betrieb Radlader FQ 1,0

FQ: .................. Flächenschallquelle
hE: ................... Emissionshöhe über Gelände [m]
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Abbildung 6: Lageplan mit Darstellung der maßgeblichen Schallquellen (Variante 1)

Abbildung 7: Lageplan mit Darstellung der maßgeblichen Schallquellen (Variante 2)
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5.3 Emissionsansätze

5.3.1 Brecher

Auf der Flächenschallquelle werden die Geräuschentwicklungen des Brechers berück-
sichtigt. Gemäß Kapitel 3 wird der Brecher tagsüber für eine Dauer von bis zu sieben
Stunden pro Tag betrieben. Aufgrund fehlender belastbarer Informationen zu den
Geräuschemissionen des eingesetzten Brechers wird ein Schallleistungspegel nach den
Erfahrungswerten der Verfasser zugrunde gelegt. Um die schalltechnische Verträglichkeit
des Brecherbetriebs sicherzustellen, darf die Maschine einen Schallleistungspegel
LW = 115 dB(A) nicht überschreiten, welcher daher in Kapitel 8 als Schallschutz-
anforderung an den Betrieb genannt wird.

Flächenschallquelle Brecher
Kürzel B
Fläche 95 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Brecher 115,0 95,2 7 3600 25200 -3,6 0,0 111,4 91,6
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 111,4 91,6

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW'': Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
n: Anzahl der Geräuschereignisse [-]
TE,i: Einwirkzeit des Einzelgeräuschereignisses [sek]
TE,g: Gesamteinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
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5.3.2 Beschickung Brecher

Zur Beschickung des Brechers kommt ein Bagger zum Einsatz. Das gebrochene Material
wird vom Brecher dann mittels Haldenband auf ein Haufwerk transportiert. Für beide
Maschinen wird eine siebenstündige Betriebszeit entsprechend der Einsatzdauer des
Brechers berücksichtigt.

Flächenschallquelle Beschickung Brecher
Kürzel BB
Fläche 2520 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Haldenband /1/ 106,3 72,3 7 3600 25200 -3,6 0,0 102,7 68,7
Bagger /2/ 106,0 72,0 7 3600 25200 -3,6 0,0 102,4 68,4
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 105,6 71,6
Quellenangabe /1/ Techn. Datenblatt Förderband Keestrack Stacker

/2/ Broschüre Volvo EC250E, EC300E, Volvo Construction Equipement

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW'': Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
n: Anzahl der Geräuschereignisse [-]
TE,i: Einwirkzeit des Einzelgeräuschereignisses [sek]
TE,g: Gesamteinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
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5.3.3 Siebanlage

Mithilfe der Flächenschallquelle "S" werden die Geräuschemissionen aufgehend von der
geplanten Siebanlage abgebildet. In Ermangelung belastbarer Daten wird bezüglich der
Geräuschentwicklungen der Anlage auf einen Literaturwert abgestellt, der als
Anforderung an den Betrieb der Maschine gestellt wird. Die Siebanlage ist nach
Betreiberangaben für drei Stunden pro Tag in Betrieb.

Flächenschallquelle Siebanlage
Kürzel S
Fläche 755 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Siebanlage /1/ 115,0 86,2 3 3600 10800 -7,3 0,0 107,7 79,0
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 107,7 79,0
Quellenangabe /1/ Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen,

Hessisches Landesamt f. Umwelt und Geologie, 2004

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW'': Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
n: Anzahl der Geräuschereignisse [-]
TE,i: Einwirkzeit des Einzelgeräuschereignisses [sek]
TE,g: Gesamteinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]

5.3.4 Lagerflächen

Auf den Freiflächen des Betriebsgeländes werden die Geräuschentwicklungen des
Lagerbetriebs sowie des Lieferverkehrs berücksichtigt. Tagsüber können bis zu 40 Lkw
Material anliefern bzw. abholen. Die durch die Abkippvorgänge von Bauschuttmaterial
entstehenden Geräuschemissionen werden insgesamt 20-mal pro Tag in Ansatz ge-
bracht. Für weitere Lager- und Verladetätigkeiten sowie die Beschickung der Siebanlage
wird weiterhin der Einsatz eines Radladers für eine Dauer von sechs Stunden pro Tag nach
Betreiberangaben berücksichtigt (vgl. Kapitel 3).

Der westliche Teil der Lagerfläche (L2) wird weniger häufig genutzt. Pro Tag ist hier mit
einem einstündigen Betrieb eines Radladers zu rechnen.
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Flächenschallquelle Lagerfläche
Kürzel L1
Fläche 5265 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Lkw-Betriebsbremse /1/ 108,0 70,8 40 5 200 -24,6 0,0 83,4 46,2
Lkw-Türenschlagen /2/ 98,5 61,3 80 5 400 -21,6 0,0 76,9 39,7
Lkw-Motoranlassen /1/ 100,0 62,8 40 5 200 -24,6 0,0 75,4 38,2
Lkw-beschl. Abfahrt /2/ 104,5 67,3 40 5 200 -24,6 0,0 79,9 42,7
Lkw-Motorleerlauf /1/ 94,0 56,8 40 300 12000 -6,8 0,0 87,2 50,0
Lkw-Rangieren /3/ 99,0 61,8 40 120 4800 -10,8 0,0 88,2 51,0
Radlader /4/ 107,9 70,7 6 3600 21600 -4,3 0,0 103,6 66,4
Abkippen Bauschutt /5/ 117,4 80,2 20 48 960 -17,8 0,0 99,6 62,4
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 105,3 68,1

Flächenschallquelle Lagerfläche
Kürzel L2
Fläche 2195 m²
Tagzeit (6-22 Uhr) LW LW'' n TE,i TE,g KTE KR LW,t LW,t''
Radlader /5/ 107,9 74,5 1 3600 3600 -12,0 0,0 95,9 62,4
Gesamtsituation -- -- -- -- -- -- -- 95,9 62,4

Quellenangabe /1/ Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lkw auf Betriebs-
geländen, Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie, 2005

/2/ Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage,
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 2007

/3/ Geräusche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungs-
lagern, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 1995

/4/ Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen,
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2004

/5/ Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und
Entladung von Lkw, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2000

LW: Schallleistungspegel [dB(A)]
LW'': Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
n: Anzahl der Geräuschereignisse [-]
TE,i: Einwirkzeit des Einzelgeräuschereignisses [sek]
TE,g: Gesamteinwirkzeit [sek]
KTE: Pegelzu-/abschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
KR: Pegelzuschlag zur Berücksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
LW,t: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
LW,t'': Zeitbezogener Flächenschallleistungspegel [dB(A) je m²]
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5.3.5 Spitzenpegel

Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm werden zur Tagzeit zwei Punkt-
schallquellen (SP1 und SP2) am Betriebsstandort des Brechers bzw. der Siebanlage mit
einem Schallleistungspegel LW,max = 122 dB(A) in Ansatz gebracht, wie er gemäß /2/
durch die Betriebsvorgänge eines Brechers bzw. einer Siebanlage auftreten kann (vgl.
Abbildung 8).

Spitzenschallleistungspegel LW,max dB(A)
Kürzel Punktschallquelle Tagzeit Nachtzeit

SP1 Spitzenpegel – Betrieb Brecher 122 --
SP1 Spitzenpegel – Betrieb Siebanlage 122 --

Abbildung 8: Luftbild mit Darstellung der Punktschallquellen (SP1 und SP2)
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6 Immissionsprognose

6.1 Vorgehensweise

Die Schallausbreitungsberechnungen werden mit dem Programm "IMMI" der Firma
"Wölfel Engineering GmbH & Co. KG" (Version 30 [532] vom 26.04.2023) nach den
Vorgaben der DIN ISO 9613-2 /1/ über das "alternative" Prognoseverfahren mit mittleren
A-bewerteten Einzahlkenngrößen (Berechnung der Dämpfungswerte im 500 Hz-Band)
durchgeführt.

Die Parameter zur Bestimmung der Luftabsorption Aatm sind auf eine Temperatur von
15 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 50 % abgestimmt. Die zur Erlangung von
Langzeitbeurteilungspegeln erforderliche meteorologische Korrektur Cmet wird über eine
im konservativen Rahmen übliche Abschätzung des Faktors C0 = 2 dB berechnet.

Der Geländeverlauf im Untersuchungsgebiet wird mithilfe eines digitalen Geländemo-
dells des Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung /12/
vollständig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berechnung der auf
den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

6.2 Abschirmung und Reflexion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Geländemodell resultieren, fungieren – soweit
berechnungsrelevant – alle bestehenden Gebäude im Planungsumfeld sowie die ge-
mäß /16/ geplanten Baukörper im Geltungsbereich als pegelmindernde Einzelschall-
schirme. Ortslage und Höhenentwicklung der Bestandsgebäude stammen aus einem
digitalen Gebäudemodell des Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung /12/.

Die an Baukörpern auftretenden Immissionspegelerhöhungen durch Reflexionen werden
über eine vorsichtige Schätzung der Absorptionsverluste von 1 dB(A) berücksichtigt, wie
sie an glatten, unstrukturierten Flächen zu erwarten sind.
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6.3 Berechnungsergebnisse

Unter den geschilderten Voraussetzungen lassen sich durch das geplante Vorhaben an
den maßgeblichen Immissionsorten die folgenden Beurteilungs- und Spitzenpegel
prognostizieren:

Prognostizierte Beurteilungspegel Lr [dB(A)]
Variante 1 "Betrieb Brecher" IO 1 IO 2
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 46,7 59,2
Ungünstigste volle Nachtstunde Kein Betrieb
Variante 2 "Betrieb Siebanlage und Lagerbetrieb" IO 1 IO 2
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 45,5 55,6
Ungünstigste volle Nachtstunde Kein Betrieb

Prognostizierte Spitzenpegel LAFmax [dB(A)]
Bezugszeitraum IO 1 IO 2
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 58,7 68,6

IO 1 (WA): ....... Wohnhaus "Am Berg 14", Grundstück Fl. Nr. 1904, hI = 5,0 m
IO 2 (GE): ........ Wohnnutzung "Esterthaler Straße 23", Grundstück Fl. Nr. 629/2, hI = 5,0 m

Die Teilbeiträge der Schallquellen zu den Beurteilungspegeln sind in Kapitel 10.1 aufge-
listet. Zusätzlich werden die Beurteilungspegel flächendeckend prognostiziert und als
farbige Lärmbelastungskarten in Kapitel 10.2 abgebildet.
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7 Schalltechnische Beurteilung

7.1 Prüfung auf Einhaltung der zulässigen Orientierungswerte

Im Rahmen der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Gemeinde
Mengkofen war der Nachweis zu erbringen, dass der zukünftig geplante Lager- und
Aufbereitungsbetrieb auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1890, 1891 und 1892 der Gemarkung
Hofdorf im Geltungsbereich in keinem Konflikt mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche steht. Dementsprechend
wurden Lärmprognoseberechnungen nach den Vorgaben der TA Lärm auf Grundlage
der erhaltenen Angaben des Betreibers zu den Betriebsabläufen durchgeführt.

Nachdem es sich beim Betrieb des Brechers nach Betreiberangaben um eine vom
regulären Betrieb abweichende Betriebssituation handelt und während dieses Betriebs-
zustands keine weiteren Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände stattfinden, werden im
Rahmen der Lärmprognose zwei unterschiedliche Betriebszustände getrennt vonein-
ander betrachtet.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Betrieb eines Brechers mit parallelem
Betrieb eines Baggers sowie eines Haldenbands dazu führt, dass die anzustrebenden
Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die gleich lautenden Immissionsrichtwerte der
TA Lärm an den diesbezüglich maßgeblichen Immissionsorten zur Tagzeit noch um
mindestens 6 dB(A) unterschritten werden.

Beurteilungsübersicht I
Variante 1 "Betrieb Brecher" IO 1 IO 2
Prognostizierter Beurteilungspegel Lr,Tag 47 59
Orientierungswert OWTag bzw. Immissionsrichtwert IRWTag 55 65
Einhaltung/Überschreitung -8 -6

IO 1 (WA): ............... Wohnhaus "Am Berg 14", Grundstück Fl. Nr. 1904, hI = 5,0 m
IO 2 (GE): ................ Wohnnutzung "Esterthaler Straße 23", Grundstück Fl. Nr. 629/2, hI = 5,0 m

Während des regulären Lagerbetriebs sowie des gleichzeitigen Einsatzes einer Sieb-
anlage auf dem Betriebsgrundstück werden tagsüber in der bestehenden schutz-
bedürftigen Nachbarschaft Unterschreitungen der anzustrebenden Orientierungswerte
um mindestens 9 dB(A) prognostiziert. Ein Nachtbetrieb findet nicht statt.

Beurteilungsübersicht II
Variante 2 "Betrieb Siebanlage und Lagerbetrieb" IO 1 IO 2
Prognostizierter Beurteilungspegel Lr,Tag 46 56
Orientierungswert OWTag bzw. Immissionsrichtwert IRWTag 55 65
Einhaltung/Überschreitung -9 -9

IO 1 (WA): ............... Wohnhaus "Am Berg 14", Grundstück Fl. Nr. 1904, hI = 5,0 m
IO 2 (GE): ................ Wohnnutzung "Esterthaler Straße 23", Grundstück Fl. Nr. 629/2, hI = 5,0 m
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Mit Verweis auf die in Kapitel 4.3 gestellten Schallschutzanforderungen kann die lärm-
immissionsschutzfachliche Verträglichkeit des Vorhabens unter den genannten Rand-
bedingungen sichergestellt werden. So werden in beiden Betriebsvarianten die
zulässigen Orientierungswerte der DIN 18005 um mindestens 6 dB(A) unterschritten. Als
maßgebliche Schallquellen fungieren in der Betriebsvariante 1 der Betrieb des Brechers
und in Variante 2 der Einsatz der Siebmaschine sowie des Radladers auf den östlichen
Lagerflächen. Die schalltechnische Verträglichkeit der Planung ist dabei nur dann
gewährleistet, wenn die in Kapitel 8 vorgestellten Schallschutzmaßnahmen konsequent
umgesetzt und strikt eingehalten werden und der untersuchte Maximalansatz für die
Anlagenauslastung gemäß der Betriebsbeschreibung sowie die zugehörigen in Ansatz
gebrachten Emissionen nicht überschritten werden.

Wie weitergehende Prognoseberechnungen ergeben haben, werden die zulässigen
Orientierungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte in beiden Betriebszuständen an den
maßgeblichen Immissionsorten auch dann eingehalten, wenn die auf dem
Betriebsgrundstück geplanten Baukörper noch nicht errichtet sind. Demzufolge ist die
Errichtung der beiden noch nicht bestehenden Baukörper für die schalltechnische
Verträglichkeit nicht zwingend erforderlich.

Mit Blick auf die Lärmbelastungskarten in Kapitel 10.2 werden durch den geplanten
Betrieb auch an den Baugrenzen der noch unbebauten Gewerbeflächen auf den
Grundstücken Fl. Nrn. 1899, auf dem ein Betriebsleiterwohnhaus genehmigt ist, sowie
1899/1, auf dem schutzbedürftige Büronutzungen entstehen können, tagsüber lediglich
Beurteilungspegel errechnet, welche den zulässigen Orientierungswert der DIN 18005
bzw. des gleichlautenden Immissionsrichtwert der TA Lärm noch um mindestens 8 dB(A)
unterschreiten.

7.2 Prüfung auf Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm

Eine Verletzung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm (vgl. Kapitel 4.2) durch kurzzeitige
Geräuschspitzen, wie sie beim Betrieb eines Brechers bzw. einer Siebanlage auftreten
können, kann aufgrund der diesbezüglich durchgeführten Prognoseberechnungen
gesichert ausgeschlossen werden. So sind tagsüber lediglich Spitzenpegel zu erwarten,
welche die zulässigen maximalen Spitzenpegel um mindestens 26 B(A) unterschreiten.

Beurteilungsübersicht III
Spitzenpegelsituation IO 1 IO 2
Prognostizierter Spitzenpegel 59 69
Zulässiger Spitzenpegel 85 95
Einhaltung/Überschreitung -26 -26

IO 1 (WA): ............... Wohnhaus "Am Berg 14", Grundstück Fl. Nr. 1904, hI = 5,0 m
IO 2 (GE): ................ Wohnnutzung "Esterthaler Straße 23", Grundstück Fl. Nr. 629/2, hI = 5,0 m
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7.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass der geplante Aufbereitungs- und
Lagerbetrieb auf den Grundstücken Fl. Nrn. 1890, 1891 und 1892 der Gemarkung Hofdorf
im Geltungsbereich des Bebauungsplans in keinem grundsätzlichen Konflikt mit dem
Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch
anlagenbezogene Geräusche steht. Voraussetzung der lärmimmissionsschutzfachlichen
Verträglichkeit ist die strikte und konsequente Beachtung und Umsetzung der in Kapitel 8
vorgestellten Festsetzungen zum Schallschutz.
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8 Schallschutz im Bebauungsplan

Um den Erfordernissen des Lärmimmissionsschutzes unter den gegebenen Randbeding-
ungen bestmöglich gerecht zu werden, sind sinngemäß die nachstehenden Fest-
setzungen und Hinweise zum Schallschutz textlich und/oder zeichnerisch im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan der Gemeinde Mengkofen zu verankern.

 Musterformulierung für die textlichen Festsetzungen

1. Der Anlagenbetrieb sowie der zugehörige Fahr- und Lieferverkehr sind auf die Tagzeit
zwischen 7:00 und 18:00 Uhr an Werktagen zu beschränken.

2. Der Betrieb des Brechers ist nur tagsüber im Zeitraum zwischen 7:00 und 18:00 Uhr für
maximal sieben Stunden pro Tag zulässig. Der Brecher darf dabei nur innerhalb der rot
gekennzeichneten Fläche aufgestellt werden und einen maximalen Schallleistungspegel
LW ≤ 115 dB(A) aufweisen. Neben dem Betrieb des Brechers darf parallel lediglich eine
Erdbewegungsmaschinen (z.B. Bagger oder Radlader) sowie das Haldenband betrieben
werden. Dies ist durch organisatorische und / oder technische Maßnahmen (Beschilderung,
Anweisung der Mitarbeiter usw.) sicherzustellen.

Abbildung 9: Lageplan mit Kennzeichnung des zulässigen Aufstellorts des Brechers
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3. Die Siebanlage darf pro Tag für maximal drei Stunden im Zeitraum zwischen 7:00 und 18:00
Uhr betrieben werden. Ein paralleler Betrieb mit dem Brecher ist unzulässig. Die Siebanlage
darf auf dem Betriebsgelände lediglich innerhalb des blau gekennzeichneten Bereichs
betrieben werden und einen maximalen Schallleistungspegel LW ≤ 115 dB(A) aufweisen.

Abbildung 10: Lageplan mit Kennzeichnung des zulässigen Aufstellorts der Siebanlage

4. Unnötige Motorleerläufe sind durch organisatorische Maßnahmen so weit als möglich zu
unterbinden.

5. Alle Anlagen sind entsprechend dem Stand der Technik zur Lärmminderung zu errichten, zu
betreiben und zu warten.
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 Musterformulierung für die textlichen Hinweise

Bei Änderungen des Betriebs soll von der zuständigen Genehmigungsbehörde die Vorlage eines
schalltechnischen Gutachtens angeordnet werden.

Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3
der TA Lärm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwicklung zu keinen unzu-
lässigen anlagenbedingten Lärmimmissionen führt. Dazu sind die Beurteilungspegel unter den
zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallausbreitungsverhältnissen
(Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhält-
nissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den geltenden Berechnungs-
und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln und unter
Berücksichtigung der Summenwirkung der Geräusche sämtlicher anlagenbezogener Emittenten
vergleichend mit den jeweils geltenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm zu bewerten.

Bei Änderungen, die kein relevantes lärmschutzfachliches Konfliktpotenzial besitzen, kann nach
Ermessen des Sachgebiets Technischer Umweltschutz / Immissionsschutz der zuständigen
Genehmigungsbehörde von der Vorlage eines schalltechnischen Gutachtens abgesehen werden.
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9 Zitierte Unterlagen

9.1 Literatur zum Lärmimmissionsschutz

1. DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Oktober 1999 (unverändert
gegenüber der Entwurfsfassung vom September 1997)

2. Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen,
Umwelt und Geologie – Lärmschutz in Hessen, Heft 2, Hessisches Landesamt für
Umwelt und Geologie, 2004

3. Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) vom 26.08.1998, geändert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

4. DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018

5. Beiblatt 1 zur DIN 18005, Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische Orientierungs-
werte für die städtebauliche Planung, Juli 2023

9.2 Projektspezifische Unterlagen

6. Bebauungsplan "Am Berg" der Gemeinde Mengkofen, 23.08.1974

7. Bebauungsplan "GE Kläranlage" der Gemeinde Mengkofen, 07.05.1990

8. Bebauungsplan "GE Kläranlage Deckblatt Nr. 1" der Gemeinde Mengkofen,
24.06.2002

9. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "GE Kläranlage Erweiterung I" der Gemeinde
Mengkofen, 28.12.2012

10. Bebauungsplan "GE Kläranlage Erweiterung II" der Gemeinde Mengkofen, 27.10.2014

11. Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Mengkofen, 02.05.2023

12. Digitales Gelände- und Gebäudemodell mit Stand vom 30.03.2023, Bayerische Ver-
messungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de, Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung, 80538 München, CC BY 4.0 (http://creative-
commons.org/licenses/by/4.0), geringfügige Änderungen vorgenommen

13. Digitales Orthophoto mit Stand vom 30.03.2023, Bayerische Vermessungsverwaltung
– www.geodaten.bayern.de, Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung, 80538 München, CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0),
Ausschnitt

14. Abstimmung hinsichtlich der Beurteilungsgrundlage, Telefonat vom 28.06.2023,
Teilnehmer: Fr. Dombroth (Landratsamt Dingolfing-Landau), Fr. Ganghofner (Hoock &
Partner Sachverständige)

15. Abstimmung hinsichtlich bauplanungsrechtlicher Situation, Telefonat vom 20.06.2023,
Teilnehmer: Hr. Jobst (Gemeinde Mengkofen), Fr. Ganghofner (Hoock & Partner
Sachverständige)
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16. Grundlage Bebauungsplan Mittermeier, Plan mit Kennzeichnung der betrieblichen
Tätigkeiten auf den Grundstücken, erhalten per E-Mail am 23.03.2023 (Hr. Werrenrath,
Werra Bau GmbH & Co. KG)

17. Informationen zu den Betriebsabläufen, Telefonate vom 22.06.2023 und 23.06.2023,
Teilnehmer: Hr. Mittermeier (Betreiber), Fr. Ganghofner, Hr. Rose (Hoock & Partner
Sachverständige)
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10 Anhang

10.1 Teilbeurteilungspegel

 Variante 1 Betrieb Brecher

IO1 Am Berg 14 1 Brecherbetrieb                              Einstellung: H&P: Standard
x = 752938,83 m y = 5402608,59 m z = 408,34 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

B Brecher 46,0 46,0

BB Beschickung Brecher 38,1 46,7

Summe 46,7

IO2 Esterthaler Straße 23 1 Brecherbetrieb                              Einstellung: H&P: Standard
x = 753299,71 m y = 5402817,93 m z = 393,04 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

B Brecher 58,0 58,0

BB Beschickung Brecher 53,2 59,2

Summe 59,2

 Variante 2 Betrieb Siebanlage und Lagerbetrieb

IO1 Am Berg 14 2 Siebanlagenbetrieb
x = 752938,83 m y = 5402608,59 m z = 408,34 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

S Siebanlage 44,2 44,2

L1 Lagerfläche 39,0 45,4

L2 Lagerfläche 31,1 45,5

Summe 45,5

IO2 Esterthaler Straße 23 2 Siebanlagenbetrieb                          Einstellung: H&P: Standard
x = 753299,71 m y = 5402817,93 m z = 393,04 m

Tag Nacht

L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A

/dB /dB /dB /dB

L1 Lagerfläche 53,2 53,2

S Siebanlage 51,7 55,6

L2 Lagerfläche 35,5 55,6

Summe 55,6



Projekt: MGK-6669-01 / 6669-01_E01_Entwurf vom 15.09.2023 Seite 32 von 34

Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB
Beratende Ingenieure

Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

10.2 Lärmbelastungskarten
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Plan 1 Prognostizierte Beurteilungspegel (Variante 1 – Betrieb Brecher), Tagzeit
in 5,0 m Höhe über GOK
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Plan 2 Prognostizierte Beurteilungspegel (Variante 2 – Betrieb Siebanlage und
Lagerbetrieb), Tagzeit in 5,0 m Höhe über GOK
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